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Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat September 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Entscheidungen 
aus den Themenbereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.

Im Blitzlicht August 2009 ist zum Artikel „Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei“ anzumerken, 
dass auch kurzfristig Beschäftigte Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben. Für solche 
Beschäftigte ist deshalb auch Umlage zu zahlen.

Auf Grund des so genannten Bürgerentlastungsgesetzes ist die Möglichkeit der Versteuerung nach verein-
nahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) rückwirkend zum 01.07.2009 und die Abzugsfähigkeit von Beiträgen 
zur Kranken-und Pflegeversicherung zum 01.01.2010 verbessert worden.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen haben, sprechen Sie uns 
bitte an. Wir beraten Sie gerne!

01. UNTERNEHMER 
   

TERMINE STEUERN/SOZIALVERSICHERUNG                           September / Oktober 2009

1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für 
   das vorangegangene Kalendervierteljahr.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
   Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
   Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
   erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
   erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank arbeitstag des laufenden Monats 
   vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen 
   ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06. bzw. 
   am 25.07.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- 
   und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
   auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

02. ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER

ERLAUBTE PRIVATE PKW-NUTZUNG EINES GMBH-GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRERS IST ARBEITSLOHN ERLAUBTE PRIVATE PKW-NUTZUNG EINES GMBH-GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRERS IST ARBEITSLOHN 
UND KEINE VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNGUND KEINE VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNG

Stellt eine GmbH ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer einen be-
trieblichen Pkw zur Verfügung, den dieser laut Anstellungsvertrag 
auch privat nutzen darf, liegt immer lohnsteuerpflichtiger Sachlohn 
und keine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Dies hat der Bundes-
finanzhof entschieden.
 
Im konkreten Fall hatte die GmbH für die Zurverfügungstellung des 
Pkw keine Lohnsteuer einbehalten und abgeführt, so dass sie vom 
Finanzamt zu Recht per Haftungsbescheid in Anspruch genommen 
wurde. Eine verdeckte Gewinnausschüttung könne nur in Betracht 
kommen, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer den Pkw ver-
tragswidrig privat nutzt. 

Das Gericht hat den Fall zum Anlass genommen, um grundsätzlich zur Arbeitnehmereigenschaft des Gesell-
schafter-Geschäftsführers Stellung zu nehmen. Für die steuerliche Einstufung als Arbeitnehmer spiele die 
Beteiligungshöhe an der GmbH keine Rolle. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht. Ob ein Gesellschafter-Geschäftsführer in die betriebliche Organisation der GmbH eingeglie-
dert und somit als Arbeitnehmer zu qualifizieren ist, müsse nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beurteilt 
werden. Im entschiedenen Fall waren das feste Grundgehalt, wesentliche Arbeitnehmerrechte (Urlaubs-
anspruch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) sowie die Weisungsgebundenheit des Geschäftsführers aus dem 
Anstellungsvertrag bzw. an die Gesellschafterbeschlüsse ausschlaggebend.

LOHNSTEUERLICHE BEHANDLUNG DER MAHLZEITENGESTELLUNG BEI AUSWÄRTSTÄTIGKEITLOHNSTEUERLICHE BEHANDLUNG DER MAHLZEITENGESTELLUNG BEI AUSWÄRTSTÄTIGKEIT

Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass Aufwendungen für Mahlzeiten zur Beköstigung von Arbeitneh-
mern anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung mit den tatsächlichen Werten und nicht mit den Sachbe-
zugswerten anzusetzen sind. Die Sachbezugsverordnung sei nicht anwendbar. 

Bei den danach ermittelten steuerlichen Werten ist zu berücksichtigen, dass die Freigrenze für Sachbezüge 
zum Tragen kommt. Außerdem ist zu beachten, dass die Sachbezüge teilweise steuerfrei zu belassen sind 
(hier: Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand). In die Prüfung der Freigrenzesind steuerfreie Beträge 
nicht mit einzubeziehen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat sich dem Beschluss angeschlossen, weist aber gleichzeitig darauf 
hin, dass weiterhin nach den Regelungen in den Lohnsteuer-Richtlinien verfahren werden kann. Entsprech-
ende Beispiele verdeutlichen den Unterschied beider Regelungen.

KEINE STEUERFREIEN ZUSCHLÄGE OHNE TATSÄCHLICH GELEISTETE SONNTAGS-, KEINE STEUERFREIEN ZUSCHLÄGE OHNE TATSÄCHLICH GELEISTETE SONNTAGS-, 
FEIERTAGS-UND NACHTARBEITFEIERTAGS-UND NACHTARBEIT

Eine Flugbegleiterin wurde, nachdem sie dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft mitgeteilt hatte, beim 
Bodenpersonal der Airline eingesetzt. Auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen erhielt sie weiterhin 
Schichtzulagen, die vom Arbeitgeber jedoch der Lohnsteuer und Sozialversicherung unterworfen wurden. Die 
Arbeitnehmerin wandte sich gegen die Berücksichtigung der Zulagen als steuerpflichtige Einnahmen bei den 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit im Rahmen ihrer Einkommensteuerveranlagung. Sie beanspruchte 
Steuerfreiheit für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge. Solche Tätigkeiten hatte die Flugbe-
gleiterin jedoch tatsächlich nicht ausgeübt. 

Nach erfolglosem finanzgerichtlichen Verfahren und Nichtzulassung der Revision machte die Flugbegleiterin 
zusätzlich geltend, dass hier eine Diskriminierung von Frauen vorläge. Sowohl Gründe für die begehrte 
Steuerfreiheit als auch eine Diskriminierung vermochte der Bundesfinanzhof jedoch nicht zu erkennen und 
wies die Beschwerde zurück.

03. GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

04. ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

DER NACHWEIS EINES NIEDRIGEREN GEMEINEN WERTS EINES GRUNDSTÜCKSKANN DURCH EIN VOM KLÄGER DER NACHWEIS EINES NIEDRIGEREN GEMEINEN WERTS EINES GRUNDSTÜCKSKANN DURCH EIN VOM KLÄGER 
VORGELEGTES, SCHLÜSSIGES SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN ERBRACHT WERDENVORGELEGTES, SCHLÜSSIGES SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN ERBRACHT WERDEN

Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer und in bestimmten Fällen bei der Grunderwerbsteuer wird der Grund-
stückswert nach einem gesetzlich geregelten typisierten Verfahren ermittelt. Das Gesetz sieht vor, dass der 
Steuerpflichtige einen niedrigeren gemeinen Wert nachweisen kann, der dann der Besteuerung zu Grunde zu 
legen ist. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass dieser Nachweis durch Vorlage eines schlüssigen Sachverstän-
digengutachtens geführt werden kann. Dieses Gutachten muss vom Erben oder Beschenkten vorgelegt 
werden. Das Finanzamt bzw. das Finanzgericht müssen dem Gutachten ohne Einholung weiterer Gutachten 
folgen können. Das Finanzgericht ist weder verpflichtet noch berechtigt, von sich aus ein Gutachten einzu-
holen.
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Steuerart 

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag

Ende der Schonfrist  Überweisung5

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:  Scheck6

Sozialversicherung7

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Fälligkeit

10.09.20091   12.10.20092        

10.09.20093   12.10.20094

10.09.2009   Entfällt

10.09.2009   Entfällt

14.09.2009   15.10.2009

07.09.2009   07.10.2009

28.09.2009   28.10.2009

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

DER ERWERBER EINER EIGENTUMSWOHNUNG HAFTET NICHT FÜR RÜCKSTÄNDE DES VOREIGENTÜMERSDER ERWERBER EINER EIGENTUMSWOHNUNG HAFTET NICHT FÜR RÜCKSTÄNDE DES VOREIGENTÜMERS

Das Amtsgericht Berlin Charlottenburg vertritt die Auffassung, dass der Erwerber einer Eigentumswohnung 
nicht für Wohngeldrückstände des Voreigentümers haftet. Das Gericht schränkt seine Ansicht jedoch 
dahingehend ein, dass der Eigentümerbeschluss, der eine solche Haftungsregelung enthält, nicht ins Grund-
buch eingetragen sein und der Erwerber vor dem Kauf der Wohnung keine Kenntnis von dem Beschluss 
haben darf. Der neue Eigentümer haftet folglich nicht für Altschulden des Voreigentümers, wenn der Be-
schluss lediglich in das Protokoll der Hausverwaltung aufgenommen worden ist. 

Grundsätzlich können Eigentümer zwar Vereinbarungen über Haftungsfolgen bei einem Wohnungserwerb 
treffen. Voraussetzung für die Wirksamkeit solcher Beschlüsse ist aber deren Eintragung ins Grundbuch. 
Ohne eine solche Publizität sind diese Beschlüsse unwirksam, da es sich um unzulässige Vereinbarungen zu 
Lasten Dritter handelt.

PRÜFUNG DER EINKÜNFTEERZIELUNGSABSICHT FÜR JEDE EINZELNE VERMIETETE IMMOBILIEPRÜFUNG DER EINKÜNFTEERZIELUNGSABSICHT FÜR JEDE EINZELNE VERMIETETE IMMOBILIE

Bei der auf Dauer angelegten Vermietung eines Gebäudes ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der 
Vermieter eine Einkünfteerzielungsabsicht hat. Diese Einkünfteerzielungsabsicht ist jedoch nicht grund-
stücksbezogen, sondern für jede einzelne vermietete Immobilie gesondert zu prüfen. Der Bundesfinanzhof 
hat sich damit auseinander gesetzt, wie die Prüfung dieser objektbezogenen Einkünfteerzielungsabsicht 
vorzunehmen ist. 

Ein Grundstückseigentümer hatte eine Immobilie, bestehend aus Wohnhaus, Stall und Nebengebäude und 
Scheune, an verschiedene Personen verpachtet. Ein Teil der Baulichkeiten stand leer oder wurde von dem 
Eigentümer selbst genutzt. Bei einer Gegenüberstellung der gesamten Einnahmen und Werbungskosten 
ergaben sich über mehrere Jahre negative Einkünfte. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Verluste 
ab. Der Bundesfinanzhof hat hier differenziert und festgestellt, dass die Einnahmen und Werbungskosten der 
einzelnen Objekte gesondert gegenüber zu stellen sind. Hinsichtlich der nicht vermieteten Grundstücksteile 
muss sodann geprüft werden, ob objektive Umstände für eine Vermietungsabsicht feststellbar sind. Den 
Eigentümer trifft im Zweifel die Beweislast für das Vorliegen dieser Vermietungs- und Einkünfteerzielungsab-
sicht.

RÜCKSTELLUNGEN FÜR MEHRSTEUERN AUS BETRIEBSPRÜFUNGEN SIND NACH WIRTSCHAFTLICHER RÜCKSTELLUNGEN FÜR MEHRSTEUERN AUS BETRIEBSPRÜFUNGEN SIND NACH WIRTSCHAFTLICHER 
VERURSACHUNG ZU BILDENVERURSACHUNG ZU BILDEN

Der Bundesfinanzhof hatte 2001 entschieden, dass Rückstellungen für Mehrsteuern auf Grund einer Steuer-
fahndungsprüfung frühestens mit der Beanstandung einer bestimmten Sachbehandlung durch den Prüfer zu 
bilden sind. 

Fraglich ist, wie Rückstellungen für Mehrsteuern auf Grund von Betriebsprüfungen zu bilden sind. Die Oberfi-
nanzdirektion Koblenz vertritt dazu in einer bundeseinheitlichen Verfügung die Meinung, dass die Rückstel-
lung im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zu bilden ist. Ob diese Ansicht Bestand haben wird, hängt 
von einem noch vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall ab.

ZEITPUNKT ZUR WAHL DER GEWINNERMITTLUNG DURCH BILANZIERUNG ODER ZEITPUNKT ZUR WAHL DER GEWINNERMITTLUNG DURCH BILANZIERUNG ODER 
EINNAHMEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNGEINNAHMEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG

Gewerblich tätige Unternehmer können ihren Gewinn oder Verlust unter bestimmten Voraussetzungen auf 
zwei unterschiedlichen Wegen ermitteln. Eine Möglichkeit ist die Gewinnermittlung durch Bilanzierung. Der 
andere Weg besteht in der vereinfachten Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und -ausgaben 
(Überschussrechnung). Voraussetzung für das Wahlrecht ist, dass es sich um nicht buchführungspflichtige 
Unternehmer handelt, die auch freiwillig keine Bücher führen und keine Abschlüsse erstellen. 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist die Wahl der Gewinnermittlungsmethode bis zur Erstellung des 
Jahresabschlusses möglich. Es kommt nicht darauf an, ob bei Aufnahme der Tätigkeit eine ordnungsmäßige 
Buchführung eingerichtet oder eine Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde. Erst wenn eine Eröffnungsbilanz und 
eine Schlussbilanz aufgestellt werden sowie eine kaufmännisch eingerichtete Buchführung vorliegt, ist das 
Wahlrecht zu Gunsten der Bilanzierung wirksam ausgeübt. Werden demgegenüber nur Betriebseinnahmen 
und -ausgaben aufgezeichnet, ist die Wahl zur Gewinnermittlung durch Überschussrechnung getroffen 
worden. 

Es werden aber auch bestimmte, aus den umsatzsteuerlichen Aufzeichnungsvorschriften abgeleitete Min-
destanforderungen an eine Überschussrechnung gestellt. Werden sie nicht erfüllt, geht das Wahlrecht auf 
Gewinnermittlung durch Überschussrechnung verloren. Der Gewinn ist dann im Wege der Bilanzierung zu 
ermitteln.

VORABGEWINNE ERHÖHEN NICHT DEN ANTEIL DES GESELLSCHAFTERS AM GEWERBESTEUERMESSBETRAG VORABGEWINNE ERHÖHEN NICHT DEN ANTEIL DES GESELLSCHAFTERS AM GEWERBESTEUERMESSBETRAG 
ZUR ANRECHNUNG AUF SEINE EINKOMMENSTEUERZUR ANRECHNUNG AUF SEINE EINKOMMENSTEUER

A war als Mitunternehmer am Gewinn einer Gesellschaft zu 10 % beteiligt, B zu 90 %. A erhielt für seine 
Tätigkeit einen Vorabgewinn von 50.000 €, der vor der Berechnung der Gewinnanteile zunächst vom 
Jahresüberschuss abzuziehen war. 2003 wurde der Gewinn von 70.000 € wie folgt verteilt:

      GESELLSCHAFTER A 10 %  GESELLSCHAFTER B 90 %

Vorabgewinn     50.000 €

Restverteilung von 20.000 €  2.000 €    18.000 €

SummeGewinnanteile   52.000 €    18.000 €

Anteil amGewinn von70.000 €  75 %     25 %

Das Finanzamt rechnete A 10 % des Gewerbesteuermessbetrags zur Anrechnung auf seine Einkommen-
steuer zu. A beantragte eine Zurechnung von 75 %. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, weil der Gewerbesteuermessbetrag einer Mitunternehmer-
schaft nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel aufzuteilen ist. 

Liebe Milena,
 
nach fast fünf Jahren Studium, neben Deiner Arbeit in unserem Büro, hast Du Deinen Abschluss als Diplom- 
Betriebswirtin schriftlich in den Händen. Wir sind Alle stolz auf Dich und Dein Durchhaltevermögen und vor 
Allem darauf, das Du in der ganzen Zeit mit genauso viel Herzblut für uns und unser Büro da warst, wie sonst 
auch. Wir freuen uns mit Dir und sagen: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Schenkungsteuer auf eine geschenkte Forderung mit Besserungsabrede 
entsteht erst im Zeitpunkt des Besserungsfalls

Ein Vater schenkte seinen Kindern 1992 eine Forderung gegen eine GmbH in Höhe von 2.500.000 
DM. Zum Zwecke der Sanierung der GmbH hatte er diese Forderung 1990 erlassen. Die GmbH hatte 
sich verpflichtet, die Forderung zzgl. Zinsen zu begleichen, wenn in ihrer Bilanz wieder Gewinne aus-
gewiesen würden (sog. Besserungsabrede). Dies war 1997 der Fall und die GmbH zahlte an die Kinder 
4.100.000 DM einschließlich Zinsen. Das Finanzamt setzte von diesem Betrag die entsprechende 
Schenkungsteuer fest. Die Kinder wehrten sich hiergegen und meinten, die Schenkung sei schon 
1992 erfolgt. Damals sei die Forderung allerdings wertlos gewesen. 

05. UMSATZSTEUER

NACHWEIS ÜBER DIE ÜBERPRÜFUNG EINER UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMERNACHWEIS ÜBER DIE ÜBERPRÜFUNG EINER UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER

Die EU-Kommission hat die Zugangsmöglichkeiten für Unternehmer verbessert, die innergemeinschaftliche 
Lieferungen bewirken und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ihrer Kunden oder Lieferanten prüfen 
wollen. Über die Online-Datenbank MIAS sind Anfragen möglich: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do.
 
Die in Echtzeit erteilte Bescheinigung dient als Nachweis, dass auf Lieferungen an Unternehmen in einem 
anderen Mitgliedsstaat keine Umsatzsteuer erhoben wurde. Die Bescheinigung entbindet den Unternehmer 
allerdings nicht, zusätzlich die üblichen Prüfungen vorzunehmen.

IST-VERSTEUERUNG ZUM 1. JULI 2009 ERWEITERTIST-VERSTEUERUNG ZUM 1. JULI 2009 ERWEITERT

Einem Unternehmer, auch wenn er buchführungspflichtig ist, wird auf Antrag gestattet, die Umsatzsteuer 
nicht nach vereinbarten (Soll-Versteuerung), sondern nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) zu 
berechnen, wenn sein Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 250.000 € betragen 
hat. Vorteil für den Unternehmer ist, dass er seine Umsätze erst bei Eingang versteuern muss. Die Vorsteuer 
kann er dagegen abziehen, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt, auch wenn diese noch nicht 
bezahlt ist. 

Diese Umsatzgrenze ist zum 1. Juli 2009 auf 500.000 € erhöht worden und gilt bis zum 31. Dezember 
2011. Für betroffene Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Jahr 2008 nicht mehr als 500.000 € betragen 
hat, gilt allerdings, dass die Umsatzsteuer für die Zeit vom 01.01. bis zum 30.06.2009 weiterhin nach 
vereinbarten Entgelten zu berechnen ist. Beim Übergang auf die Ist-Versteuerung ist zu beachten, dass alle 
Umsätze erfasst werden.

06. SONSTIGES

BÜRGERENTLASTUNGSGESETZ: STEUERLICHE ABSETZBARKEIT VON KRANKEN- UND BÜRGERENTLASTUNGSGESETZ: STEUERLICHE ABSETZBARKEIT VON KRANKEN- UND 
PFLEGEVERSICHERUNG VERBESSERTPFLEGEVERSICHERUNG VERBESSERT

Der Bundesrat hat am 10.07.2009 dem vom Bundestag be-
schlossenen Bürgerentlastungsgesetz zugestimmt. Im Bereich 
der Vorsorgeaufwendungen sieht das Gesetz im Wesentlichen 
folgende Änderungen vor:

Die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
(soziale Pflegeversicherung und private Pflege-Pflichtver-
sicherung) sind ab 01.01.2010 in vollem Umfang abzugsfähig, 

die Kosten einer privaten Krankenversicherung nur in soweit, als sie über das Niveau der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht hinausgehen. Ergeben sich aus dem Krankenversicherungsbeitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung Ansprüche auf Krankengeld oder ähnliche Leistungen, ist der jeweilige Beitrag um 4 % 
zu kürzen.

Besteht für ein Kind ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, sind die für dieses Kind geleisteten 
Beiträge zur gesetzlichen Kranken- bzw. Pflegeversicherung als eigene Beiträge der zahlenden Eltern abzugs-
fähig.

Für die Absetzung von Vorsorgeaufwendungen wird ein Gesamtvolumen von 2.800 € (Personen, die ihre 
Kranken- und Pflegeversicherung selbst bezahlen müssen) und 1.900 € (andere Personen) gewährt. Son-
stige Vorsorgeaufwendungen (z.B. Beiträge für Haftpflicht-, Arbeitslosen-, Berufsunfähigkeits- oder Unfall-
versicherungen) sind im Rahmen dieses Gesamtvolumens absetzbar, soweit diese Beträge nicht schon durch 
Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge ausgeschöpft sind. Kranken- und Pflegeversicher-
ungsbeiträge sind in jedem Falle vollständig absetzbar, auch wenn sie das genannte Gesamtvolumen über-
steigen. Die Vorsorgepauschale fällt weg.

Die Höchstbeträge beim begrenzten Realsplitting und bei den Unterhaltsleistungen werden um notwendige 
und tatsächlich erbrachte Aufwendungen für Krankenversicherung und Pflegeversicherung erhöht.

Vorsorgeaufwendungen werden im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt. Die Änderungen im Bereich 
der Vorsorgeaufwendungen treten zum 01.01.2010 in Kraft.

Beispiel

Unternehmer A hatte im Kalenderjahr 2007 einen Gesamtumsatz von 200.000 €. Er konnte deshalb 
für das Kalenderjahr 2008 die Ist-Versteuerung beantragen. Im Kalenderjahr 2008 hatte er einen 
Gesamtumsatz von 300.000 € und muss deshalb für die Zeit vom 01.01. bis zum 30.6.2009 zwin-
gend die Soll-Versteuerung vornehmen. Auf Antrag kann er ab 01.07.2009 wieder zur Ist-
Versteuerung übergehen, weil der Gesamtumsatz 2008 die neue Grenze von 500.000 € nicht über-
schreitet.

Yippieh 
Geschafft!


